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Der schweizeris«
heraus

von Escher
Mttalitbera der gesezzebeudeu

Vand M. Xi.1.

Gesezgebuttg.
Senat, 2Z. Mârz.

(Fortsetzung.)
Zäslin und Fornerod legen im Namen einer

Commission über den die Vacanzzeit der Räthe berref-
senden Beschluß folgenden Bericht vor:

Die zu Untersuchung des Beschlusses des grossen
Raths vom izten dies, die Einstellung der Sitzungen
der gesezgcbendcn Rache betreffend, ernannte Come
mission, indem sie einhellig den in dem Beschlusse
enthaltenen Grundsätzen beipflichtet, und diesen wichii-
gen Gegenstand reissch erwogen hat, hält folglich dafür,
daß well die Constitution Nicht erheische, daß die der
Eesezgcbung vorgeschriebene jährliche Einstellung von
drei Monaten ununterbrochen seyn müsse, es dem Va-
terland am mindesten nachtheilig leyn müsse, wann
diese drei Monate in zwei ober drei verschiedene Zeit-
fristen eingetheilt werden — alkein die Commission kann
in geaemvartigem Aeitprmkt den ersten Artikel des Vc-
schlrfsts nicht genehmigen, indem auf den Fall der
Annen me desselle das Gcsez in seiner Gültigkeit be-
st-chnd«, folglich das Jahr der Einstellung mtt dem
Tage der Anna! me zn laufen anfangen würde, und
da das Frühjahr crst mit künftigem 20. Jnny sich

endigt,sso lônnw eine Zumuthung dcr Einstellung schon
in den sechs leztcn Wochen des gegenwärtigen Früh-
jahrs erfolgen; a. s diesem Gran) kann a ich die Com-
mission nicht gänzlich m den Sinn des 2rcn Artikels
eintreten, maßen nach Annahme des Beschlusses nur
der Tag, nicht mchr aber der Zeitpunkt vom Anfange
der Vacanzen dury ein Gcsez zu bestimmen übrig
bl e e. Nun ist b.kannt, Bürger Repräsentanten, daß
der Fc nd nahe an unsern Grenzen und es also uumög-
lich ist, in diesem Frühjahr die Sitzungen einzustellen,
daß das Heil des Vaterlandes im Gegentheil die Ge-
genwart der Gesezgeber an ihrem Posten crfodert,
und daß überdies «ach dem Sinne des 48 § ber Con-
stitution ihnen essugermaßen obliege, so lange daran
i» verbleiben, bis die wichtigsten allgemeine und gleich-
sch-nige Gesetze eingeführt seyn werden; die Commis-
floh bemerkt'ferner e r)' daß in Folge des Gesetzes

he Republikaner
zegebe»

und Usterl
Räthe der helvetische» Republik.

Lnzcrn, 7-April!>7Y9. (l8. Germ. Vll.)

vom 8ten dieses Monats die Sitzungen der Gesetzgeber
niemals auf den Zeitpunkt des l2ten Aprils eingestellt
seyn können; 2) daß ein anderes Gcsez bestehe, wek
ches dem Direktorium vorschreibt, jährlich in dem
Monat Mai den gesetzgebenden Räthen für einen Mo»
nat lang zur Einsicht seine Rechnungen zu übergeben,
welche sodann während solcher Zeitfrist untersucht wer-:
den sollen.

Diesem zufolge wäre es, ausser denen schon vor?
her bemerkten Gründen, ebenfalls nicht möglich, die
S tz mgen des gesezgcbenden Körpers in diesem Früks
jähr einzustellen, es müßten dann vorher die vorgê?
dachte» zwei Dekrete wieder znrükgenommen werden.
Aus allen diesen Betrachtungen räth die Commission
einmnchig die Verwerfung des gegenwärtigen Beschluß!
ses an, sie wünscht aber sehnlich, daß in einem nach?
folgenden, welcher einkommen könnte, der Gesezgeber,
mbem er die zmokatliche Einstellung der Sitzungen
in mehr als eine Zettfrist abtheilen wird, sich deutlich
die Bestimmung der Eintheilunq der Zeitpunkte vsrbe?
halten möge, und zwar für jedesmal, damit er immer
d.e Bcfugniß habe, denjenigen Zeitpunkt zu wählen,
welcher ihm für das Wohl des Vaterlandes am nà
ocstcn nachtheilig scheinen wird.

Dcr Beschluß wird ohne Discussion verwo.ftn.
Das Volkziehungsdirektorium theilt patriotische

Adressen dcr Gcmeinde Gingins im Distrikt Neu-s und
Villars Sous Dens im Distrikt Morste, Kanton Le?

man mit,, und ladet die Gesezgeber ein, denselben
gleichen Beifall wie den vorhergehenden, zu gewähren.

14 ähnliche Adressen verschiedener Gemeinden der
Kantone Lcman und Zryburg werden verlesen.

Crauer trägt aus ehrenvolle Meldung derselben
im Protokolle an.

Fornerod stimmt von Herzen bei, und Host
das Di ektorium werde den Eifer dieser Gemeinde^
benutzen.

Du:.- In kritischen Zeiten wie gegenwärtig er?
keunc man den guten Bürger; er zeigt sich wann Ge?

fahr ist; aber unter den verlesenen Unterschriften ist
ihm die eines c^ouvki-nenrz «lg i« (llannnune aufge?
fallen; ein solcher Aristokraten Ueberrest scheint ihm
unduldlich zu seyn.



Muret: Dieser Gouverneur ist ein einfacherBür-
ger und Landbauer, der unter diesem an seinem Ort
üblichen Titel von der Gemeinde zu ihrem Verwalter
ernennt ward. Berth oll et bestätigt diese Erklärung.
Duc glaubt, ein solcher Titel sollte dennoch durchaus
nicht mehr zugelassen werden.

Die ehrenvolle Meldung wird beschlossen.
Der Senat schließt seine Sizung, und nimmt zwei

Beschloße an, von denen Vereine das Direktorium be-

vollmàchtigt, einige in Altdorf liegende Gelder, von
denen es unentschieden ist, ob sie Staats - oder Ge-
meindgut sind, als Anleihen und gegen Hinterlage zu
übernehmen; der zweite ladet das Direktorium nochmals
dringend ein, die freywillige Anwerbung der 13,000
Mann Hülfstruppen, durch alle nur mögliche Mittel
zweckmäßig zu befördern; bevollmächtigt aber dasselbe

zu gleicher Zeit, wann die Umstände nicht mehr erlauben
zollten die Sache noch länger aufzuschieben, und alle
zweckmäßige Mittel erschöpft seyn sollten, die Anwer-
bnng dieser i8,soo auf alle Gemeinden Helvctiens nach
Maaßgabe ihrer Kräften zu vertheilen, und dieselben
aufzufodern, ihr Contingent mit möglichster Beschien-
nigung zu stellen.

Nach Wiedereröffnung der Sizung wird For-
nerod zum Präsident, Lnthi von Soloch. zum
Präsident auf den 12. April, H agil zum deutschen

Sekretair, Schneider zum Saalmspcktor, endlich
Muret und Caglioni zu Rednern indcrfranzösischen
und italiänischen Sprache auf den 12. April, ernannt.

(Abends 6 Uhr.)

In g-eschloßener Sizung wird ein Beschluß ange-
nommcn, der das Direktorium bevollmächtigt, gegen
spezielle Verpfändung des Ertrages der zu verkaufenden
Nationalgütcr, des Zolles und des Weggeldes, nach
einem vorgelegten Plane Geld zu entlehnen, und die
darauf hin eingegangenen Verbindlichkeiten unter der
Verbürgung und dem Schutze der Pation erklärt.

Grosser Rath, 29. März.
Präsident: DesloeS.

Dir Versammlung bildet sich in geheimes Comite.
Nach Wiedereröffnung der Sizung wird von Trösch
<in Brief verlesen, der für 14 Tag Urlaubs Verlän
qcrung begehrt. Escher sagt : schon mehrere ähnliche
Begehren sind wegen den gegenwärtigen Zeitumsianden
v rraget worden, ich begehre die gleiche Vertagung
über dieses Begehren. Der Antrag wird angenommen.

P a ncha ud fodcrt daß die wegen Nichtbesoldung
der abwesenden Repräsentanten niedergesezte Commission
in 4 Tagen ein Gutachten vorlege. Dieser Antrag wird
angenommen, und statt Trösch, der Commission Bour«
Heois beigeordnet.

Da der Senat den Beschluß wegen der Nakanzzeft

der gesezgebenden Räthe verwirft, so wird der Gegen-
stand vertaget.

Die Versammlung bildet sich neuerdings i» ge,
Heime Sizung.

Senat, 29. März.
Präsident: For nerod.

Der Beschluß über den bürgerlichen Rechtsgang
wird dem frühern Gutachten der Commission zufwge
ohne Diskussion angenommen. Das Gutachten war
folgendes:

Bürger Gcsezgeberl
Die Commission die sie ernannt haben den Beschlu ß

zu untersuchen, welcher den ersten Abschnitt des bür--
gcrlichen Rcchtsgangs enthält, hat sich in ihren Mei,
nungen dahin vereinigt, die Annahme desselben borzu-
schlagen, nicht weil alle Glieder der Commission die
nämlichen Begriffe über diesen Rechtsgang haben, noch
weil der Beschluß ohne alle Mängel, sondern weil alle
Mitglieder von dem Begriff überzeugt waren, daß
wenn für ein Volk, von welches jeher verschiedene Gegen/
den bewohnte, und also ganz verschiedene Sitten, Ge,
bräuche und Gesetze hatte, ein Gesezbuch und cineglciche
Prozeßform eingeführt werden müße, es nothwendig
feie, allen örtlichen Geist auf die Seite zu legen, und an
einem System festzuhalten, welches von beiden äussersten
gleich entfernt, und also für alle Gegenden Hclsetiens
anwendbar seyn könne; denn es wäre unausführbar die
bevölkerten und handelden Gegenden der Schweiz den
Gebräuchen der Bergbewohner unterwerfen zu wollen,
wie es noch ungerechter seyn würde, für die an Einfach,
heit gewohnten Alpeuhirten, die juridischen Formen und
die Chicanen einzuführen, mit weichen einige Schwel-
zergcgenven bisher geplagt wurden.

Die Glieder der Commission glaubten in dem zum
Untersuch vorgelegten Beschluß wahrgenommen zu haben,
daß alle diese beide Fehler sorgsam abgewichen seien,
und haben sich also zur Annahme cntschloßen. Im
zwischen bemerken sie über verschiedene Artikel folgendes:

Art. l Bei dem ersten vermeinten einige Glieder
der Commission es wäre nicht nothwendig daß der Prä,
sideut die Vorladung bewilligen müßre, aber der lezste

Artikel, welcher denen Partheyen auch ohne Vorladung
zu erscheinen erlaubt, hat diesen Einwnrf gehoben;
unterdeßen gedenkt die Commission, es wäre im lezter»
Falle gut, wenn der Präsident Anzeige davon erhielte,
damit er das Gericht, wenn nicht andere Geschäfte vor,
Handen, versammeln laßen keimte.

Art. 2- Der 2. Art. genehmigt die Commission;
dieser gewährt die vollkommenste Freyheit, die Vorla-
dung selbst zn versaßen, oder aber selbe versaßen zu
laße». Ein Glied war der Meynung, der Präsident
selbst soütt die Voriàug absaßen, aber ungeachtet^-
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daß er I.îit x« vielen Geschäften überhäuft würde, so
hatte solches noch die wichtige Unschiklichkeit, daß wenn
sich einiger Streit über die Form der Vorladung ergeben
sollte, so würde der Präsident seine eigene Arbeit zu
vertheidigen suchen, und deßwegen seine Unpartheilich-
keit verlieren.

Art. 3. Gegen diesen Artikel erhob sich keine Ein-
Wendung.

Art. 4. Dieser Artikel wird gebilliget.
Art. 4. Auch dieser schien annehmbar, die we-

fentlichcn Formen der Vorladung sind ausgesezt, und
es ist nichts überflüßiges noch in Verlegenheit führen-
des in demselben.

Art. 6. 7. 8. u. y. führen in dem Nechtsgang
die vorläufige Mittheilung der Schriften ein. Diese
Mittheilung verhindert das in die Lange ziehn, die
Kosten und die vielfältigen Erscheinungen vor dem Ge
richt; sie gewahret neben dem demjenigen, welchem ein
Prozeß angehängt wird, die Leichtigkeit, alsogleich die
Fordsrungen seines Gegners wie auch die Mittel und
Gründe auf die er sich stüzt zu kennen, und so kann er
selbst über seinen Handel zu Rath gehn, und davon ab-
stehen wenn er ihm bäse vorkommt. Diese vorläufige
Mittheilung wird viele Handel verschwinden machen,
wo es dem Vereinigungseifer des Friedensrichters nicht
gelungen seyn mag.

Art. 10. Dieser ist gut, weil der Kläger nicht
»uf eine unbeschrankte Art bestandig wieder neue Tickl
hervorziehen, und also den Handel verlangern kann;
aber weil es auch Falle giebt, in welchen diese neue
Hervorziehung nothwendig ist, so werden die folgenden
Abschnitte diese Falle bestimmen.

Art. li. Dieser Artikel scheint überflüßig, weil
der 27 Art. dem Antwcrter die Schuldigkeit auflegt,
auch seine Gegengrüude mitzutheilen, und seine Tüel
an Ta > zu geben.

Art. >2. Diesir Art. ward annehmbar befunden.
Art. 13 Dieser Artikel führt eine sehr einfache

Form der Bekanntmachung ein, wenn niemand zu
Hause, in welchem es bekannt gemacht werden sollte
welcher sehr selten der Fall seyn wird.

Art. 14. Diesen Art. glaubte man nothwendig,
damit niemand die U> wisienheit der Vorladung vor-
schuhen, und also einen Zwischensireit erwecken könne.

/"ft. 15 u. 16. Diese Artikel stimmen mir der
Frechcik des Bürgers überein, aber ausser denen ganz
persönlichen oder ganz dinglichen Streiten sind auch
noch zu dieser und jener Art zu rechnen, welche ent-
stehen wegen «guall cnnlikicuiiuz aul cjiiüll llMW'is,
Wegen gleichsam Contrakten oder gleichsam Verbrechen,
wie es die Rechtsg, lehrten nennen; als wie z. B
die Verb ndlichkeiten die für einen Vogt wegen dem
vögtlicheu Amte entstehen; die Entschädigung wegen
einem zugefügten Schaden an der Person oder an den!
Eutern eines Bürgers; aber weil diese Art. nichts!

anders als die Regeln überhaupt festsetzen, so müssen
die folgenden Abschnitte auf eine deutliche Art diese
Ausnahmen bestimmen.

Art. 17. Dieser Art. ist nach der Regel, über
das erleichtert er die Bekanntmachung.

Art. is. Die Commission hat diese« Art. richtig
befunden.

Art. iy. Es ist natürlich, daß die Händel so von'
einer Erbfelge herrühren, an dem Ort verhandelt wer»
den, wo die Erbschaft gefallen ist.

Art. 20 ». 2l. Die Commission hat keine Ein-
Wendung gegen den 20 u. 21 Art. gemacht. Es schie»
ne ihr daß die Vorladung, so in die Fremde geschieht
durch die Post nicht ganz sicher seye, aber wenn man be-
trachtet, daß diese Ucbersendung, die durch den vor--
gehenden Art. vorgeschriebenen Formalitäten nicht auf-
hebt, sondern daß es noch eine Vorsorge mehr ist,
wenn man endlich bedenkt, daß der Fremde nicht anders
ins Land gerufen werden kann, als in dinglichen Sachen,
das ist wegen gewissen Besitzungen die er in der
Schweiz hat, und daß in diesem Fall der Fremde
jederzeit einen Sachwalter hat, welchem die Vorla-
dung kann zugestellt werden, so wird man nicht stndeih
daß dieser Art. Anlaas zur Verwerfung geben könne.

Art. 22. Dieser Art. ist eine Folge der vorgehenden.
Art. 23. Einige Mitglieder hätten gewünscht,

daß wcgen m hrercr Bestimmtheit in diesem Art. ge-
sagt wäre: »Daß die vcrehlichten Weiber in der Per»
son ihrer Manner vorgeladen werden sollen."

Art. 24. Gut befunden.
Art. 25. Es ist unmöglich alle Fälle zu bestim?

men, in welchen die Vorladungsfrist abgekürzt wer?
den soll, weil Gefahr im Verzug ist. Es wäre
also nochwendig, um die Zwischcnstreite, welche über
diesen Gegenstand zwischen denen Parcheien ohne Un-
tcrlaß entstehen müßten, zu verhüten, etwas der Weis»
heit des Nichters zu überlassen.

Art. 26 u. 27. Die Zeitfrist von 8 Tagen, welche'
diese beiden Art. dem Antwortet zugestehen, hat meh?
rern Gliedern der Commission zu kurz geschienen, weil
der Klager soviel Zeit als ihm beliebig zu Entwerfung
seiner Kage gebrauchen konnte; eine bestimmte Frist
mußte aber angenommen werden, und es ist keine,
die in gewissen ausscrordentlichen Umständen nicht zu
kurz ware; man mußte also, ohne sich bei diesen feite-
neu salien aufzuhalten, eine Regel für die ordentlichen
festsetzen, damit das in die Lange ziehen, als eines
der grästen Unwesen in den Prozessen vermieden wer-
dc; es ist auch noch in Betracht zu ziehen, daß der
Aurwsrter, bevor er vor Gericht zu erscheinen geladen
wird, die Forderung seines Gegners durch die Zeug»
-nsse daß sie vor dem Friedensrichter zur Ausgleichung
er chienen, schon innen geworden. Endlich in ausser-

ordentlichen Fällen, wo es dem Antwoxter unmöglich
wäre, in der vorgeschriebenen Zeit sich die Mittel-W



fàr Verantwor'îmg zu beschaffen, könnte das Go-
richt durch einen summarischen Spruch darüber ent-
scheiden, und eine Fristverlängerung gewahren.

Art. 28 u. 29 sind eine Folge des vorher-
gehenden.

Art. 30. Dieser Art. ist dahin gerichtet, die Ver-
zözerungen abzuschneiden, so wie die Zwischenstreite,
welche sehr oft die Rechtslaufe behindern. Es scheinet
inzwischen, obschon die Einwendungen gegen den Rich-
ter (Lxcopi ioiit-5 cloclinarorigö) oder die Einwendungen
den Kläger ohne anders abzuweisen (Lxcvptrone? su-,-
roà) schon sogleich mit der Antwort eingegeben wer-
den müssen, daß doch im Grund, selbe be-

sonders müssen beurtheilt werden. Aber dieses zu be-

stimmen, wird die Sache eines andern Abschnitts seyn.

Art. 31. Die Bemerkungen über diesen Art. sind

schon beim ersten vorgekommen.
Die Commission findet im Ganzen genommen in

dem Beschluß mehr Vortheilhaftes als Unthuniiches,
und rath deswegen einstimmig zur Annahme desselben.

Meyer v. Arb. zeigt im Namen der über den

Beschluß verschiedene Bezahlungen von Schulden der
«mnaiigen Berner-Regierung betreffend, medergesezren

Commlffon an, daß ihr einige nöthige Erläuterungen
über jene Schulden zur Hand zu bringen, noch nicht
möglich war.

Dold er erklärt, daß diese mibezweifclt richtigen
Schulden, laut der Erklärung des Ministers der Finan-
zcn meist bedürftige Handwerker und Arbeiter betreffen —
lind räth zur Annahme.

Meyer v, Arb. folgt dieser Meinung. Meyer
v. Ar.ni. verlangt Vertagung bis Morgen, um die man-
gelnden Aklenstü'-kc zu erhalten. Dieser Antrag wird

Kubli im Namen einer Commission berichtet,
über den Beschluß, der die Vereinigung mehrerer Hö e

mit der Pfarrei und Munizipalität Rvthenbmg bcwill gt.
Die Commission räth zur Annahme.

Ruevv spricht auch für Annahme. Craucr
verlangt sogleich Annahme des Beschlusses. Er wird
angenommen.

Die gleiche Commission rath zur Annahme des

Blsschlusss, der den in den Disirikien^ Hochdorf und

Sempach gelegenen sogenannten Bcrghöfen bewilligt,
eine eigne Mmiizipaiität zu bilden. Sie legt zugleich

von» Uutcrstatthaitcr des Distukls Hochdorf, eine gegen

diese Trennung g richtete Vorsteliungsschrift vor.
Era u er verlangt ungesäumte Annahme auch die-

sss BcscZ'luffcs, wegen ter nahen Munizipalitätwahlen

Lang' wenn diese Vcrghösc in einem D-strikt lä-

aen, so würde er gerne beistimmen; da aber dieses

nicht ist, so werden vachtheilige Conß-kte crftlgen; er

verlangt darum Vertaglina, und daß der Bericht aufs

Bureau Mg: werde. Era »er erwredcrt, bereits

seyen mehr solche Fälle vorhanden, wo eine Mumzipa-
lität in 2 Distrikte fällt; auch sind die Verwaltnnas-
kammern nicht die Distriktsstatthalter, Aufseher der M -
nizipaütätcn. G en hard spricht in gleichem Smne.
Zaslin stimmt auch für Annahme, obwohl ihm der
Brief des Distriktsstatthaltcrs nicht ganz ohne Gewicht
zu seyn scheint. — Der Beschluß wird angenommea.

Bert holet und Crauer berichten tin Namen
einer Commission über den das Wemausschenkcn bctref-
senden Beschluß. Ihr Gutachten ist folgendes:

Bürger Repräsentanten!
Ihre Commission hat es sich hauptsächlich sine-

legen seyn lassen, die gegenwärtige R solunon in ilz-
r-m Zwek und in ihren Grundsätzen zu untersw
ch.-n; allein, IN diesen beiden Beziehungen hat ste

dieselbe unvollkommen, ungerecht, und unsrer
Constitution zuwider gefunden; unstreitig soll
der Beschluß dahin abzwecken, die Sittlichkeit zu
vervollkommnen, und in dieser Rüksicht den Wem-
verkauf im Kleinen einschränken. Indessen läßt er
alle jene Bürger, die vor dem r. Jenner 179Z »nein«
geschrankt Wein ausgeschenkt, dieses Recht gemessen.
Daher erreicht der Beschluß nur sehr unvollkommew
seinen Zwek, weil die Zahl der Weinschenken in vie«
len Cantonen sehr beträchtlich ist, und so es den An-
schein haben würbe, als hätte der Gesezgeber die V r-
schiimmcrung und die Dépravation des menschlichen
Geschlechts nur in jenen Cantonen oder in jenen Ge<
meinden zu verhüten beabsichtiget, wo der Gebrauch
und die Industrie diesen Handelszweig noch nicht
emporgebracht haben.— Ein weit schiklicheres Mittel,
die Sitten zu verbessern, wäre dieses, daß die Kr-
sezgebcr sich unverzüglich mit guten Polizrig-setzru be-

schaftigten, die nicht nur streng gegen Uumässigkeit
und Ausschweifungen, sondern auch vorzüglich streng

grg 'ii diejenigen waren, die Ausgelassenheit und Trun-
keuheit begünstigen. — Wenn also das Schädliche
des uneingeschränkten Rechts, Wein auszuwirlhcn,
eine Folge der Vervielfältigung der Weinschenken ist,
welches nur durch schikllche Polizeigesetze kann vermie-
den werden, warum sollten wir nicht eine Resolution
verwerfen, welche, ohn- ihren Zwek zu erreichen, di«
individuelle Freiheit einschränkt, das ungerechte Sh-
stem von Vorzügen wieder aufstellt, die Unterschei-

düngen und Ungleichheiten verewiget, und den Lokali-
rälsgeist beizubehalten dienet. Endlich stellt uns diese

Resolution ein konstitutionswidriqes Gesez dar,
da es das Weinschenken denjenigen Gemeinden ver-
sagt, wo dieser Handlungszweig noch nicht statt ge-

habt. Sie vcrlezt die individuelle und natürliche Frei-
heit, die nur in den Fallen eines allgemeinen,
nothwendigen Nationalvortheils darf beschrankt
verden. Uebrigens glaubt die Commission, in diesem

Ausschliesstmzssystcm um so viel gefahrlichere Grund-
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-atze zu erblicken weil man dasselbe unmerkkich auf andere
Envcrbstweige, als Manufakturen u. s. w., anwe^
den, und nach und nach die kaum dürch die Co»M
eution zerstörten Vorrechte wieder einführen könnte.
Bus allen diesen Gründen rath die Commission dem
Senat einmüthiz die Verwerfung des Beschlusses.

Schwall er unterstüzt das Gutachten, uud will
sogleich verwerfen. Lüthi v. Langn, will das Regle-
ment beobachten, und den Besch üß auf den Kanzlei-
tisch legen, weil sich den Verwerftmgsgn'mden der Com-
mission vielleicht noch andere hinzufügen lassen. Koch
will, um desto eher einen bessern Beschluß zu erhalten,
denselben sogleich verwerfen. Lüthiv. Sol. ebenfalls;
bereits sind ungefähr aus den nämlichen Gründen zwei
Beschlüsse über diesen Gegenstand verworfen worden.
Z afîecy cre will beim Reglement bleiben. Cr a uer
wldersezt sich, da gewiß kein Mitglied des Senats einen
solchen gegen alle Menschenrechte, und gegen die Constitu-
tion laufenden Beschluß annehmen wird.

La siechere tadelt den a §, der den Weinhandel
im Grossen allen Bürgern ohne Unterschied erlaubt;
waS wir erlauben können, sollen wir auch verbieten
können: hier ist dieses nur nicht der Fall; die Abfassung vcr-
dient darum Tadel; er verwirft den Beschluß.

Lüthi v. Langn, erklärt, daß er keine Resolution
über diesen Gegenstand annehmen wird, bis das Poli-
zeigest; darüber erscheint, indem ohne dieß eine Reihe von
Uebeln aus dem freien Weinschenken erfolgen müßte.
Der Beschluß wirb verworfen.

Der Beschluß, welcher das Direktorium bevoll-
mächtigt, 4 Zchcndscheuncn zu Handen des grossen Spi-
tals in Luzcrn durch öffentliche Steigerung verkaufen
zu lassen, wird verlesen.

Laflechere glaubt, aus der beigelegten Scha-
ung dieser Scheunen zu sehen, wie unter dem Preis
ei den gegenwärtigen Umständen die Nationalgüter

verkauft werden müssen. Rucpp verlangt cine Com-
mission zur Untersuchung. Reding findet auch unbe-
greifljch, wie man Scheunen aus ein Gcbott von 2 —
soo Fr. verkaufen könne. Er verlangt ebenfalls die
Commission.

Die Commission wird beschlossen, sie soll in « Ta-
gen berichten, und besteht aus den Brn. Meyer von
Ära«, Crauer und Dolder.

Der B. Martin von Averdon übersendet einen,
die Abänderungsvorschläge der Constitution betreffenden
Aufsatz. Man verlangt Verweisung desselben an die
Rcoisionscommisston der Constitution.

Lüthi von Sol. Die Commission hat ihren Rap-
port gemacht, und eristirt nicht mehr; da es aber sehr
wichtig ist,Iie Stimme des Volks über den Bericht
der Commimsn und ihre Vorschläge zu kennen, so ver-
^nge ich, daß der Senat jeden Monat eine Commission
»on Mitgliedern durch geheimes Stimmenmchr er-^

nenne, der alle ähnlichen Zusendungen übergeben wer-
den, und die auch monatlich einen Bericht darübe»
abstatten soll.

Schwaller möchte die Commission jeden Monat
nur theilwcise erneuern, damit die Arbeit derselben
ununterbrochen fortgehe; er verlangt, Lü hi soll seinen
Antrag schriftlich niederlegen, damit in zwei Tagen die
Discussion darüber eröffnet werden könne.

Laflechere widersczt sich Lütdis Antrag. Wann
irgendwo Einheit nothwendig ist, so ist es bei den Ar-
betten über die Constitution; er verlangt, daß die vor-
handcne Commission neuerdings bestätigt werde.

Mittelholzer unterstüft Lütht v. Sol.Crauer
ebenfalls; er glaubt, es sey gut, wenn durch eine an-
dcre Commission auch andere Ideen zu Tag kommen.
Lang: die bestehende Commiision, die sich schon lange
mit der Sache beschäftigt hat, muß am fähigsten zu
Fortsetzung dieser Arbeit seyn.

Crauer behauptet, diese Commission sey aufge-
hoben, vom Augendltk ihrer Berichterstattung an.

Schwall er: Bis der Senat über den
Bericht her Commission verfügt hat, kann sie nicht als
aufgehoben angesehen werden.

Pfyffer ist der nämlichen Meinung; die alte
Commission wird nur nach der Discussion ihres Berichts
aufgehoben seyn; neue Vorschläge werden auch im nö-
thigen Zusammenhang am besten von ihr beurtheilt wer«
den können.

Lütht v. Sol. wiederholt seinen Antrag: die ge-
genwärtige Commission müsse sich sehr geschmeichelt
suhlen, daß'man sie nun auf einmal permanent mache»

will, während man sie einst, noch ehe sie ihren Bericht
erstattete für aufgehoben erklärm^wolltc. Ein Grund
für die neue Commission liegt auch darin, daß man sich

vorlängst über die Wahl der Commission beklagt hat,
die zu einer Zeit geschah, wo der Senat noch nicht voll-
ständig beisammen war.

Berth oll et will weder eine neue Commissw»

ernennen, noch die alte bestätigen, weil er keine Gründe
dafür sieht; sollte die neue Commission ein Bureau zum
Empfang von Schriften und Bemerkungen seyn? diese

können immer an den Präsident des Senats eingesandt
werden.

Dslder will, daß die Tagesordnung über Lüthis
Motion ins Stimmenmehr gesczt werde. L afleche re
verlangt, daß ins Mehr gestzt werde, ob der Senat
seine alte Commission für aufgelößt ansehe oder nicht.

Müret stimmt Berthvllet bei; würde die neue

Commiision ein neues raisonnierendes Gutachten, das

von dein der frühern Commission verschieden ware,
vorlegen, so würde mehr Verwirrung als Ordnung
entstehen. Er verlangt Niederlegung der eingesandte»

Schrift, und deren die weiter kymmen konnten, am
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den KanzlcitistH in beide« Sprachen bis zu Eröffnung
der Discussion.

Crauer will mm eine Commission, einzig zur
Untersuchung dessen was von allen diesen Vorschlägen
am rathsamstcn seyn möchte.

Lüthi v. Langn, stimmt Vertheilet und Muret bei.

Usteri glaubt, obgleich die Discussion sich etwas
verwickelt hat, werden wir uns doch ohne Hülfe einer
Commiffon hcraussindcn können. Es ist um 2 Dinge
zu thun: einerseits frägt sichs ob die Rcvisionscommission
der Constitution als aufgelöst anzusehen ist oder nicht;
«udcrscits ob man nach Luthis ». Sol. Vorschlag eine

Die Versammlung bildet flch in geheimes Comite.
Nach Wiedereröffnung der Sitzung wird die De-

rathung über das neue Criminal-G-'sezbuch fortZcsezt.
Cartier findet, Escher habe freilich wit peripa»

tetischen Gründen sich wider die Todesstrafe anfge»
lehnt, und unstreitig habe der Mensch nicht das Recht,
üver sein eigen Leben zu verfügen; allem, eben so

unstreitig ist es, daß der Mensch in den Fall kommen
kann, das Recht des Lebens z» verlieren; denn ein
Mörder verliert dieses Recht, weil der Andere das
Recht hat, ihn zu todten; wird aber der Angegriffene
von dem Meuchelmörder getödtct, so erhalten die

-r.... übrigen Glieder der Gesellschaft das Recht, statt des

s° «NÄ kis ^ iwMg,. d-«K°1A N.7
à. Bê-chê-^ à M»d-- -b» d!- à». -ich, -b--

Discussion desselben steht noch bevor ; bis diese zu Ende ist,
Besteht die Commission; der grosse Rath befolgt die
Slciche Regel hierüber; er verweist während der Dis-
«ussion eines Commissionalvorschlags, häufig denselben

ganz oder thei weise an seine Commission zurük; das
werden ohne Zweifel auch wir thun, und es scheint
nothwendig, daß eine bestehende Commission bis zu
Beendigung unsrer Arbeit vorhanden sey, die alle Zu-
rükwcisssngen und Arbeiten, die ihr aufgetragen wer-
den können, im Zusammenhang bearbeite. Dieses hin-
Bert aber keineswegs, daß die bisherige Coimniffsn
nicht erneuert werden könne; er stimmt hierzu und ver-
«inigt sich in dieser Rükficht mit Lüthis Meinung. Die
»cue Commission soll alsdann den Auftrag crhal-
te«, bei Erössnung der Discussion einen historischen Be-
richt über alle auf den Gegenstand Bezug habenden —
«ngcsandten Schriften und Bemerkungen zu machen.

Meyer v. Arau will die bestehende Commission
beibehalten.

Schwaller beruft sich auf j 7» der Constitution
ber deutlich sagt, daß die Commissionen nur dann
aufgelöst sind, wann der Ralh über den Gegenstand
ihres Auftrags verfügt hat.

Der Senat erklärt, daß er die Revisionskommission
nicht für aufgelöst ansieht. — Unter grosser Unordnung,
über das Abstimmen der weiter gemachten Anträge

über sich selbst: folglich hat dic Gesellschaft deßwegen
das Recht, den Mörder zu todten, weil der Gcmor-
dete das Recht hatte, seinen Mörder zu têdlcn. M
lein, die Todesstrafe ist von der Art, daß sie nur
selten, und hauptsächlich nur bei Mördern und Va»
kcrlands-Verrathern gebraucht werden muß. Daher
stimmt er >um Gutachten.

Broye erklärt sich wider den Selbstmord; allein,
er glaubt, daß, dessen ungeachtet, die Gesellschaft
baS Recht des Todes über «hrc Mitglieder bade, und
daß das Blutvergiessen, selten aber zwckmassig aaM
wandt, dem Staat vielleicht viel Blut eissparen kaun:
es ist daher übertriebene Menschlichkeit, keiae Todes»
Urtheile zugeben zu wollen. In Rücksicht der Ver»
damning ist er Eschers Meinung; doch, da wir statt
der, im französischen Criminal Codex enthaltenen Stra<
te der Deportation, etwas anders hinsetzen müssen,
und das ganze Gesezîuch nur provisorisch ist, so

stimmt er zur unbedingten Annahme des Gutachtens.

Aim m er mann denkt, es wäre noch viel für
und wider die Todesstrafe zu sprechen, ohne die Frage
ganz z: beantworten: allein, h'ervon ist j zt nicht die
Rede, sondern wir sind jezt im Fall, mit Drmgbch»
kcit ein Cnmmal»Gesezbuch anzunehmen, welches aas

jeden Fall besser seyn wird, als gar keines zu haben,
denn ein ganz neues zu verfertigen, wäre eine Arbeit
von einem ganzen Iabr für eine Commission, und iw

über Erneuerung und Beauftragung dieser Commission dieser Nüksicht also wünscht er, daß ohne weitläufige
erklärt der Präsident die Sitzung für geschloffn, und îBerathung das Gutachten angenommen werde. Da

c Senat nimmt einen Beschluß an, der das Dirckto-jnun diefts Gesezbuch blos provisorisch seyn soll, so

'kann auch dann mit der Zeit die Pcibaniiungsstrase,
die nur auf Wiederholung der Verbrechen gelegt ist,
abgeändert werden.

der
ri«!» zu Beschleunigung der Organisation der gesamten
he.vctischen Miliz einladet.

Grosser Rath, Zo.

Präsident Desto eS.

M drx.

Browe legt ein Gutachten über die Hansirer
bor, welches auf Anderwerths Antrag «uf den
Gmzleitisch gelegt wird»

Anderwerth bemerkt, daß, wann wir nicht
dieses vorgeschlagene Gesezbuch annehmen, wir noch
im Fall sind, die peinliche Halsgerichtsordnung b i»

zubehalten, lleberdem aber besteht einer der End»
zwecke der Strafen in der Anrükschreckung vor künsti»

gen Abbrechen, und zu diesem Zwek sind hauplsäch»



sich Todesstrafe« gut; zu dem ist zu bemerken, baß in
Staaten, wo man die Todesstrafe abschaffen wollte,
man die Verbrecher, um verhälknißmässige Strafen zu
bewirken, in so icheusüche Kerker verlegte, daß ste,
ohne ein zwekmässiges Beispiel dem Volk zu geben,
in denselben verzweifelten. An Rüksicht der Verkam
nung folgt er Sekretans Gründen, und wünscht also
unbedingre Annahme dieses ganzen Gcsezbuches.

Gapani denkt, jeder babe doch wenigstens das
Recht, um sein Leben zu schützen, dasselbe in Gefahr
zu setzen, und also habe auch der Burger das Recht,
um sein Leben und seine Freiheit zu schützen, sich um
ter Gesetze zu begeben, die ihm vielleicht das Leben
rauben können. Um nicht das Opfer eines Mörders
zu werden, giebt der Bürger zu, sein eigen Leben zu
verlieren, wann er selbst Mörder würde. Ucbcrdem ist
der Verbrecher ein Feind der bürgerlichen Gesellschaft,
und als solcher darf er nach dem KriegSrecht getödtet
werden. Dagegen sollen die Todesstrafen nicht zu sehr
vervielfältigt werden, und dieses ist in diesem Gesez>
buch hinlänglich beobachtet; übrigens ist er Secretans
Meinung, und stimmt glso für die unbedingte Annah
me des Gutachtens.

Guter. Da Ihnen B. Repräsentanten, die Com-
mission am Ende doch nichts anders als den französischn
Codex bringt, so hätte ich freylich gewünscht, Siewür-
den diesen schönen Codex schon vor einem Jahr ange-
nommen haben; mancher Bösewicht Ware dann richtiger
gestraft worden, und wir selbst wären in eigenen Ar-
betten weiter vorgcrükt. Ich würde bei einer Diskus-
fion gewiß manche Einwendung gemacht haben, bieder
Jurist nicht gemacht hat, da man aber blos den Gegen-
stand der Todesstrafe herausgehoben hat, so will ich
mich auch einzig darauf einschränken, und sie aus einem
doppelten Gesichtspunkt — in wie weit sie rechtmässlg
und zivekmässig sey — untersuchen. Vor allem aus ist
wohl jeder von uns überzeugt, daß jede Strafe dem
Verbrechen analog und human seyn müße, aber über
den Zweck der Strafe scheint man nicht einig zu seyn,
und doch kommt es darauf sehr viel an, wenn man
den B. Escher, den bisdahin noch keiner aus reinen
Vernunftsgründen widerlegt hat, widerlegen will;
darum hat auch Escher mit Recht bei allen bisherigen
Widerlegungen den Kopf geschüttelt. Man sieht die
Strafe gewöhnlich als ein Mittel an, durch welches
man eine fernere Uebertretung des Gesetzes verhüten,
oder etwas Gutes stiften will, entweder für den Ver-
brecher oder für den Staat; allein das ist sie nicht
allein, und ist es uns wohl garnicht, wenn man (was doch
Ejcher gern sieht) nach reinen Vernunftsgrundsätzen
verfahren will, denn diese lehren " daß die Strafe
nur deßwegen gegen den Verbrecher soll beschloßen wer-
den, wcil er ein Verbrechen begangen hat." Das ist
ganz richtig, da der Menjch als Mensch nicht unter die
Gegenstände des dringlichen Rechts herabgewürdigt

' werde«, nicht blos ats Mittel für irgend eine« Zweck

gebraucht werden kann.— Auch ist «an uneins über de«
Grad jeder Strafe, und doch kann und soll demselben
kein ander Prinzip zur Richtschnur dienen, als das der
Gleichheit — aber, versteh» Sie mich, nicht nur der
Gleichheit in unserm Freiheitssystem, sondern der Gleich--
hcit auf der Waagschale der Gerechtigkeit, welche
jedes Verbrechen das man einem Bürger anthut, als
ein Verbrechen g.egcn die ganze Gesellschaft ansieht, ja
sogar als ein Verbrechen gegen den Verbrecher selbst
ansehen muß, wenn man nicht aus dem reinen Staats-
zirkel heraustreten will — so daß man nach diesem Prin-
zip behaupten darf, "wer einen andern bestiehlt, be-
stiehlt sich selbst tc. tc." Auch ist's dieses Prinzip allein,
welches die Proportion der Strafen nach dem innern
Gehalt der Bösartigkeit des Verbrechers, nach seiner
Empfindungsart richtig bestimmt, und nach ihm allein
kann man dem Dieb das Leben retten, welches der Mür-
der ohne Gnade verlieren muß. Ja der Mörder muß
sterben; der Tod ist hier der einzige Ausgleich« vor der

ewigen Gerechtigkeit, und zu ihrer Befriedigung giebt'S
durchaus kein anderes Surrogat»

Man mag es ansehen wie man will, es ist gar keine

Gleichartigkeit zwischen einem noch so mühseligen, noch
so abgezehrten Leben eines Gefangenen und dem Tode.
Es versteht sich aber von selbst, daß ich darunter keine»
barbarischen, mit glühenden Zangen herausgezwikten,
geräderten Tod verstehe, aus welchem mehr die Rache
als das Recht hervorbliki. Ich gehe noch weiter, »ich
behaupte mit dem großen Kant "daß, wenn selbst die
bürgerliche Gesellschaft sich einstimmig auflösen würde,'
dennoch der lezte gefangene Mörder vorher müßte
hingerichtet werden, damit jedem das wiederfahre, was
ftine Thaten werth sind, und die Blutschuld nicht auf
dem Volk hafte, das auf diese Bestrafung nicht ge-
drungen hat.". So spricht das reine Recht.
Aber nun muß ich dieses noch beweisen, denn das
würde unserm Escher noch lange nicht genügen, deße»

zartes Herz, verführt durch die überspannte Mensch^
lichkeit eines Veccaria, oder durch die das reine Recht
überspringenden Sätze, welche jüngst noch Voß in seinem

vortreflicben Handbuch der Staatswißenschast äußerte,
ihn um das reine Recht betrogen hat. — Er gründet
seine Behauptung der Unrechtmässlgkeit aller Todesstra,
sen, gerade wie Beccaria, auf folgenden Saz: " Di«
Todesstrafe könne im bürgerlichen Urverlrag nicht ent<
halten seyn, wo jeder im Volke hätte einwilligen müße»
sein Leben zu verlieren, im Fall er einen andern morde»

würde; nun sey aber diese Einwilligung unmöglich, da
niemand über sein Leben disponieren könne." Allem
dieser Saz ist eben so falsch, als er blendend ist. —
Keiner wird gestraft, Weiler hat gestraft werden wollen,
sondern weil er eine strafbare Handlung gewollt hat;
das wäre ja keine Strafe, wenn einem geschieht was
er will, und es ist ganz unmöglich gestraft werden z«
wollen. Jeder gesteht stillschweigend im Urverttag, daß

er sich alle» Gesetz"» unterwerfe, also auch den Stratz



gtsetzêiî, die von selbst sich verstehen, sobald es Ver-
brecher giebt. Aber was ich wohl zu merke« bitte, der
Mann, der als Gesezgeber die Strafgesetze giebt, kann
nicht dieselbe Person seyn, welche als Verbrecher kraft
ter selben bestraft wird, weil er als solcher keine Stimme
haben konnte, und weil die reine gesezgebende Ver-
liunft das Strafgesetz chictirt. Ohne mich weiter für
diese Rechrmassigkeit eiuzulaßen, nehme ich dreist mir
Kant an, der Hauptpunkt des Irrthums dieses Trug-
schlußeS bestehe darin» : daß man das eigene Urtheil des
Verbrechers, das Leben verlieren zu müßen, für einen
Beschluß des Willens ansteht, es sich selbst; i nehmen,
und so sich die RechtSvollziehung m t der Rechtebcur-
Heilung in einer und derselben Person vereinigt vor-
stellt. Dieses kaun aber nach dem reinen Recht unmsg-
lieh <e»n, uud ich hoffe genug gesagt zu haben, nm den
B. Esther der unter Ihnen einz-g zweifelt, zu über-
zeugen, ohne noch meine Zuflucht zu dem glanzenden
Spruch des Montesquieu nehmen zu müßen, welcher
sagt, " daß die Todesstrafe zu Gunsten des Mörders
gemacht sey, indem das gleiche Gesez, welches ihn
jczr verdamme ihn» sein Leben schon lange geschüzr
habe. "

Was die Zwekmäffiigkeit der Todesstrafe betrifft,
so will ich mich nicht lange bei dem Beweis derselben
aufhalten, da schon mehrere Mitglieder dafür gespro-
chen habe!» Doch sey es mir erlaubt noch einige Be-
merkungen zu machen.

Biccaria Hot auch da wieder, so wie Voß, den
falsch«» Grundsaz aufgestellt, daß Nicht die Iutensi
tat, die Starke der Straft», sondern ihre Dauer
Wirke; daß sie nicht objectiv, sondern subjecriv eine
Hrösscre Wirksamkeit äussere, indcm man von allen
übrigen Strafen viel stärkere Vorstellungen hab«; zu»

dem gienzen ja die Schrecken des Todes, wie jeder
zustarke Emdruk, bald vorüber zc. îc. Dies, s streitet
gee«u alle Psychologie und alle Erlahrung die jeder
bei dem Aubl.k einer Hinrichtung gemacht hat. Die
Verstellung davon ist gewiß starker, uud dauert langer,
als die von einem Gefang nen, den man oben drein
noch gae nicht, oder nur selten sieht, und der, wenn
min ihn auch am Kmren elbiikt, bei den wenigsten
Menschen so sthr die Idee des Elen« s crwelt, daß
sie im geringsten nur iml der Idee des Tores ja vcr
gleichen wäre. U bugcr.s, wenn es von der Stärke
der Strafe die R de ist, glaube ich, daß ein hartes,
lebenslängliches Gefängniß am Ende noch vi l grau
sanier ist, als der Tod, was men« Gegner gar nicht
bemerken wollen. Der Mensch ist dabei moralisch,
geist a, gänzlich verloren; ist seiner Freiheit^ ohne die

das Leben gar keinen Werth mehr Hal, ganzlich bc?

raubt; ist aljo der Seele nach gänzlich tos, ohne da
bei rechtlich tod zu seyn, wcnn er ein Mörder
wäre, oder ein grosser Staatsverbrecher, Auftáyrcr
w für welche Verbrechen ich einzig den Tod be

stimme. — Endlich hat nsch Escher gesagt? Frans

reich hätte die Todesstrafe blos wegen seinen äussern
Verhältnissen einstweilen noch bctbehalken, wann es
siege, so siege es auch für uns, und wenn es verlies
reu sollte, so könnte die Todesstrafe kein R-ttungs-
mitte! für uns seyn. Allein, B. R., hier müssen uns
keine Beispiele verführen, sonst würde ich antworten,
daß der Kaiser Joseph, der die Todesstrafe auch
abgcschaft hatte, gezwungen war, zur Rettung der
Sicherheit sie wieder einzuführen — wir müssen uuS
einzig an die reinen Grundsätze der Vernunft und der
ewigen Gerechtigkeit halten, nach denen der Mör-
der, weil er das physische Leben, und der grosse

Staatsverbrecher, weil er die Ruhe, das G'-ük
der bürgerlichen Gesellschaft mordet, sterben muß. Ja,
da ist vor Gott keine Gnade, diese Mörder müssen
sterben, damit, wie ich schon oben gesagt habe, je-
dein geschehe, was seine Thaten werth sind,
und keine Blutschuld auf dem Volk hafte.

Das Gutachten über das ganze Criminal-G>stz-
buch wird ohne Abänderung und ohne weitere Bcca-
lhung angenommen.

Secretan findet, man habe nun sehr weislich
den französischen Criminal Codex angenommen, er
wünscht, baß man nun mit einer zwekmässigen Einleitung,
sie die Dringlichkeit, ein solches Geiezbuch auzuncd-i
men darchue, denselben dem Senat zusende. Gapani
folgt, und fordert, daß Secretan mit der Abfasstng
dieser Einleitung beauftragt werde. Diese Anträge
werden angenommen.

Da der Senat neuerdings den Beschluß wegen
den Wirthshäusern und Schenken verwirst, so lczeuit
G»ssig, daß er überzeugt ist, daß der Senat recht
hat-e, und daß es wider die Constitution wäre, um
c otger Gemeinden willen vicie lausend Bürger kiuzu-
schranken, er wünscht daher entweder Anerkennung all»

gemeiner Freiheit, oder Verweisung an die Commis-
sion. Bourgeois bezeugt, duß nicht nur einige G"
meinden, sondern der grvste Theil von Frybnrg und
Zcman hierüber Einschränkung wünschen. Nuze summt'-
Bourgeois bei, und glaube, neun Zehenkheile von
Heloctien veiabscheucn die Vermehrung der Scheut-
hauler, weil diese den Enten ganz zuwider sind.

RcUstad ist Gysfigs Meinung, und versichert, deß
im Canton Zürich diese Einschränkung keineswegs g<-
wünscht wird, ungeacht dieser Canton doch wahrlich
Sittlichkeit und Pattistismus besizt. Secret an so-

derl bestimmt Verweisung au die Cowmssiou, weicht
angenommen wird.

Au verwerth legt eine verbesserte Abfassung «i<

uigcr Abschnitte des Friedensrichter-Beschlusses vor,
welche ohne Einwendungen angenommen wild. —

Steinegger legt ein Gutachten vor über di«

Pension der Bürgerin Meyer, gcbornc zur Gilgen,
in èuzern, welches für 6 Tage auf den Kauz'eilijch
gelegt wird. —

Die Versammlung bildet sich in geHelme Sitzung.
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Meyer v. Arb. berichtet im Namen einer Com-
mission über den Beschluß der die Bezahlung verschie?
dcner Civilschulden der ehmaligen Berner Regierung
und dazu die Realisation einiger Schuldtitel verordnet.
Die Commission sieht die zu bezahlenden Anfoderun-.
gen, deren Verzeichniß sie vorlegt, für gegründet an,
und rath also zur Annahme des Beschlusses.

Dolder verlangt Verlesung des Gesetzes vom
23 April 1798, welches die Bezahlung der rechtmässi-
gen Schulden der ehmaligen Regierungen verordnet.
»» Das Gesez wird verlesen. Dolder räth nun zur
ungesäumten Annahme des Beschlusses, der sich auf
dieses Gesez gründet; er bemerkt übrigens daß zufolge
desselben die Verwaltungskammern schon langst das
Verzeichniß alles Eigenthums sowohl als derSchul-
den der alten Regierungen hätten einsenden und das
Direktorium sie dem grossen Rath mittheilen sollen,
was bisdahin nicht geschehen ist.

Muret hat in dem Bericht bemerkt, daß ein
Theil dieser Schulden in Pensionenzahlungen besteht;
diese müssen erst untersucht werden; er stimmt zur Ver-
taguug. Er theilt mit Dolder das Erstaunen über die
Versäuninjß der von den Verwaltungskammern über
die Nationalgüter verlangten Verzeichnisse.

Laflechere verlangt auch Niederlegung des Be-
richts fur 3 Tage auf den Kanzlenisch. — Dieser An-
trag wird angenommen.

n. à Senat schließt seine Sitzung und nimmt drei
Beschlüsse an, von denen der erste das Vollziehungs-
Direktorium einladet, 1500 Mann Truppen so viel
Möglich aus allen Kantonen nach Verhältniß ihrer
Bevölkerung genommen, ungesäumt nach Luzern kom-
wen zu lassen; — in Erwägung, daß die Constitution
lodert, daß die höchsten Gewalten in dem Hauptort
der Republik eine hinlängliche Wache halten.

^

Der ate bevollmächtigt das Direktorium, eine
freiwillige Kriegsstener nach einem beigelegten Plane
»u eröffnen.

Der 3te ist folgender:
1) Jeder helvetische Bürger, welcher laut dem

Militärgesez vom 13 December 1793 verweigern wür?
de, mit dem Elitenkorps zu marschiren, wann er von
der Regierung dazu aufgeboten wird, soll mit dem
Tode gestraft werden.

2) Jeder helvetische Bürger oder jeder in Helve?
tien sich aufhaltende Fremde, der sich durch Worte
oder Handlungen gegen die Maaßregeln, welche die
Regierung zur Vertheidigung des Vaterlands beschließ-
sen wird, auflehnen oder andere von ihrem Gehorsam
gegen die Gesetze und ihre Pflicht der Vertheidigung
des Vaterlands abzuhalten trachten würde, oder wei?
cher vorschlagen würde, sich einer fremden Macht zu
unterwerfen, soll mit dem Tode gestraft werden.

3) Beide obige Verbrechen sollen als militärische
Verbrechen angesehen und durch die Kriegsgerichte
beurtheilt werden.

4) Dieses Gesez soll ohne Verzug in ganz Helve?
tien bekannt gemacht und wo es nöthig ist, angeschla?
gen werden.

Nach Wiedereröffnung der Sitzung wird der Be?
schluß verlesen und angenommen, der das Gesez ge?
gen diejenigen, ss die Flucht östreichischer Kriegsge?
fangener begünstigen würden, zu drucken, bekannt zu
machen und anzuschlagen verordnet.

Am 31. März war im gr. Rath keine Sitzung.

Senat, 31. März.
Präsident: Fornerod.

In geheimer Sitzung werden zwei Beschlüsse an?
genommen. Der erste ist folgenden Inhalts:

1) Die Urheber und Mitwirkte gegenrevolutionai?
rcr Bewegungen, Auflehnungen und Empörungen sol?

le» mit dem Tode bestraft werde».
2) Dergleichen Verbrecher werden durch Kriegs?

gerichte auf die nemliche Art wie dü in dem § 2 des
Gesetzes vom heutigen Tag benannten Verbrechen ge?

richtet.



z) Dieses Gesez soll sogleich gedrukt, in der gan-
zen Republik bekannt gemacht, und wo es nöthig ist,
angeschlagen werden.

Der 2te erklart, die fränkischen Disciplingesetze
sollen einsweilen allen helvetischen Kriegsgerichten zur
Richtschnur dienen.

Grosser Rath, i. April.
Präsident: De sloes.

Die Versammlung bildet^sich in geheimes Comite.
Nach Wiedereröffnung der Sitzung fodert F ierz,

daß diejenigen Schreinern in den Kanzleien, welche aus
Patriotismus das Vaterland vertheidigen wollen, ihre
Stellen wieder nach dem Krieg, gesezlich zugesichert
werden. Sp engler wünscht noch mehr Begünstigung
beiz, füge» und fodert Verweisung an eine Commission.
Erlach er folgt. Fier; beharret. Der Gegenstand
wird an eine Commission gewiesen.

Der Weibel Mei ri wünscht Urlaub zu erhalten,
um unter den muthigen Söhnen des Baterlandes, dieses
vertheidigen zu können. E rlacher giebt dem B. Mein
das beste Zeugniß, wünscht aber, daß derselbe noch
etwas zuwarte, um ihm eine seiner Talenten würdige
Stelle zu verschaffen. Wyder folgt, und wünscht
zu diesem End hin, dieses Begehren dem Direktorium
zuzuweisen. Cartier folgt Erlachern, wünscht aber,
daß die Entsprechung dieses Begehrens nicht weiter
vertaget werde, weil die für Mein zu erhaltende Stelle
den grossen Rath nichts angehe. Dem Begehren wird
entsprochen.

Auf Zimmermanns Antrag erhält der fränkische
D. General Hardi, die Ehre der Sitzung; und aus
Gysendörfers Antrag den Bruderkuß, unter lautem
Beifallgeklatsch, und Ruf: Es leben die beiden Re-
publiken!

Die Berathung über das Gutachten des bürgen
lichen Rechlsgangs wird fortgesezt.

il. Abschnitt. §3i. Fierz findet diesen § zu
hart, weil ein Kläger leicht wegen Krankheit oder an-
dem Unfällen abgehalten werden könnte vor Gericht
zu erscheinen, und es also ungerecht wäre, ihn deßwegen
auf immer abzuweisen. Secretan bemerkt, daß der
37- und Z8- § die nöth gen Ausnahmen zur Beruhigung
für Ficrz enthalten. Cu st or findet das Wörtlein und
zwischen der Klage und den Kosten se» überflüßig und
mache den § undeutlich. F ierz zieht seinen Antrag
znrük. Secretan bemerkt, daß die deutsche Ueber-
setzung unrichtig ist, weil dem Angeklagten die Kosten
rrsczc werden sollen. Dieser Antrag zu Absassungsver?
beffcriing wird angenommen.

H 52. wird ohne Einwendung angenommen.
§ 33. Pellegrini findet diesen ; nicht annchm-

sich, well der Ausbleibende nach Bslieben sein Rechk
vertheidige» oder aber verlassen und aufgeben kann.

Secretan bemerkt, daßchle Sache wegen e uer Nicht-
erscheinung noch nicht aufgegeben ist, und daß einer
der dem Gebot eines Nichters nicht Gemge leistet,
gestraft werden soll ; zudem sey der K aus dem rankischen
Gefezbuch hergenommen, welches immer cine grosse
Empfehlung seyn soll. Custor stimmt zur Beibehal-
tung, weil selbst für Nicht« scheiiumg vor dem Friedens-
richter solche Strafen bestimmt wurden. Dec K wird
beibehalten.

Die z folgenden §§ werden ohne Einwendung an-
genommen.

ê 37- Auf Gysendörfers Antrag wird diesen
Ausnahmen jeder Dienst fürs Vaterland beigefügt.

Die 4 folgenden z§ werden ohne Einwendung an-
genommen.

Auf Secretans Antrag wird dieser Abschnitt
abgesondert dem Senat zugewiesen.

Das Direktorium zeigt die Wegnahme der Pässe
von Finstermünz und Glurs im Tyrol, und die Ge-
fangennehmung von 7000 Oestreichern und Wegnahme
von 25 Kanonen, an. Diese Nachricht wird lebhaft
beklatscht. Nücc dankt dem Himmel für diese Siege
unsrer Freunde und Erretter, und denlt, wir sollen
an Hanibals Siegesnachrichten denken, die immer mit
Vcrstärkungsfoderungen begleitet waren; daher hofft
er, daß wir nicht neuerdings einschlummern, sondern
die Militärorganisation beschleunigen werden. Auf
Akermanns Antrag wird diese Bochfchaft dem Se-
nat zugesandt.

Anderwerth legt folgendes Gutachten vor:
Bürger Repräsentanten! Das Vollziehungsdirekto-

rium hat in der Bochfchaft vom 5. Marz 179Y. die ge-
sezgcbende» Rache eingeladen den Verkauf mehrerer
Natioyalgüteren zu bewilligen, worüber die von dem
arossca Räch ernennte Commission folgenden Gesetzes-
beschluß vorzutragen die Ehre hat:

An den Senat.
Auf die Bothschaft des Vollziehungsdirektorkum

vom 5. März, worinn dasselbe die Vollmacht zu bei»
Verkauf mehrerer Nationalgüter begehrt;

In Erwägung, daß weder die Grösse noch der
Namen, noch die Lage der Güter vonOrten und Aenikrn,
welche zum Kloster Frauenchal gehören, und eben so

wenig derjenigen des Klosters Secdorf, in der Bothschaft
bestimmt.angegeben seyen, ohne deren Kenntniß eint
Bewilligung zum Verkauf nicht ertheilet werden kann.

In Erwägung, daß es die nämliche Beschaffenheit
mit denen Stüklein Wiesenland im Kanton Lauis und
dem zum Benediktiner-Klossr von Bellinzona gehört-
gen Domaine, so wie auch mit dem Garten zu Ricken-
dach im Kanton Thurgäu habe.

In Erwägung, daß es wegen dem zu Kreuzlingen
gelegnen zerfallntn kleinen Schloß und einem alten Heus
von Holz näher« Erláutertmg bedürfe, ob nicht dass



ftkbe in Gitteren dieses Klosters gelegen sey, welche
durch dessen Verkauf am Werth sehr verlieren wurden ;
«b nicht eben diese Gebäude ganz nahe an diesem
Kloster sich befinde», und zu künftigen Nativnalinsti-
tuten, wozu dieses Kloster äusserst vortheilhast gelegen
scheint, nochwendig seyn dürfte».

In Erwägung, daß nach zuverläßigen Berichten
hinter der Gemeinde Baßwil nur eine Mühle eMire,
in der Bothschaft aber zwei zum Verkauf vorgeschlagen
werden, und also auch darüber näherer Bericht noth-
wendig sey.

In Erwägung endlich, daß durch das Gesez vom
lZ. März 1799. dem Vollziehungsdirektorium schon der
Verkauf von Nationalguteren für eine gewisse Summe
bewilliget worden, unter welchen a er die von geistii
chem Etiftaut herrührende Nationalguter nicht verstauben
seyn können, weil der Ertrag von geistlichen Gütern
nach Vorschrift des y. 5 des Ge 17 ^
1798. verwendet erde-- -

schloffen:
1. Das Vollziehungsdirekkorium ist eingeladen,

über folgende in der Barschaft vom 5. Marz 1799.
angeführten Grundstücke und Güter nähere Auskunst
zu ertheilen;

». Die Güter von Orten und Aeniken, die zu den
Klöstern Frauenthal und Seedorf gehören.

K. Die Stütlein Wiesenland im Kanton Lauis.
°. Das Schloß und Haus zu Kreuzlingcn und über

den Garten zu Rickcnbach.
^ Das zum Benediktiner-Kloster zu Beüinzona ge-

hörende Domaine.
». Die zwei Mühlen hinter der Gemeinde Baßwil.

2. Das Vollziehungsdirekeorium ist bevollmächtigt
von den übrige» in der gemeldten Bochschast ange-
zeigten Gütern, diejenigen, welche geistlichen Stiftungen
zugehönen, auf öffentlicher Steigerung an den Meist-
bietenden nach vorhergegangnervierwochentlichenKund-
machung zu verlaufen, und den Ertrag nach Inhalt
des y, § des Gesetzes vom 17. Sept. 1793. zu ver-
wenden.

z. Ueber die übrigen in der gemeldten Bothschaft
welters angezeigten Güter, ist das Direktorium be

gwalrigt, nach Inhalt des Gesetzes vom i z. Marz 1799.
zu verfügen.

Escher findet dieses Gutachten sey durchaus un-
deutlich weil weder die Güter welche das Direktorium
verkaufen kann, noch diejenigen deren Verfügung demsel-
den überlassen wird, benennt sind; er fodert also Rük-
Weisung des Gutachtens an die Commission. Ander-
werth bemerkt, daß die Commission diese Güter nicht
benennen konnte, weil sie mcht bestimmt weiß, welche
dieser Guter Klostergüter sind, da dieselben aber in
der Bochschaft des Direktoriums die diese Commission

veranlaßte, bezeichnet sind, s» fodert er Verlesung der?
selben. Escher beharret auf seinem Antrag, weil
jeder Beschluß deutlich und bestimmt seyn soll, und
dem Anschein nach die Commission sich nicht sehr gründ-
liehe Auskunst über diese Gegenstande verschast hat,
da sie nicht einmal anzugeben weiß, welche dieser
Güter Klostcrgüter sind. S ecr etan bittet, daß man
nun in diesem Augenblik keine Schwierigkeiten in den
Weg lege, um fich durch solche Verkäufe Geld zu ver-
schaffen, und das Direktorium in den Stand zu fetze«,
die Republik zu erhallen; er stimmt zum Gutachten,
von dem er gewünscht hätte, daß es alle diese Verkäufe
unbeschränkt genehmigen möchte. Das Gutachten wird
imvcrä.vert angenommen.

G Cretan begehrt, dass vom Direktorium sichle«?

mge Auskunft gcfpdert werde, damit die Commission
mor -us ein Gutachten auch über diese Verkäufe ab«

statte k-nne. ft ad er werth bemerkt, daß dieses uu-
möa h ex- w rs, und daß der Gegenstand nicht s»

ocm^i.o »st, wtt diese Guter versteigert werden sollen,

îccretan begreift mcht wie noch von solchen» beson-
der» Gutachten über Nativnalgütcrverkauf die Rede
seyn kann, da das Direktorium bevollmächtigt worden
ist, für 2 Millionen Nationakgüier zu verkaufen. Escher
fodert über Sccrctans Antrag dir Tagesordnung, und
bemerkt demselben, daß nun zweierlei Arten von Vcr-
käufen laut unsern Gesetzen statt haben werden: näin-
lieh solche die uns einzeln zur Ratifikation vorgelegt
werden müssen, und selche deren Versteigerung wir zu-
bewilligen haben; hier war aber von Veräußerung««
dieser letter» Art die Rede und also keine Eile vorhat»-
den. Man geht zur Tagesordnung.

Das Direktorium übersendet folgende Botschaften r

Das Volljiehmlgsdirektorium der helvetischen
einen und untheitbaren Republik/ an die
gesezgebendeu Räthe.

Bürger Gesezgeberi
Das Vollziehungsdircktorium vernimmt einen neuen

Zug den es euch mitzutheilen fich beeilet. Der Bürger
Müller, Unlerstatthalter im Distrikt Zofingcn, hat
so eben eine Summe von vierhundert Schweizerfranken
auf den Altar des Vaterlandes gelegt — als eine schwache
Probe, sagt er, seiner Anhänglichkeit an die geheilgte
Sache der Freiheit, nnd seiner eifrigen Wünsche zu
ihrer Vertheidigung. Dieses Zeichen von Ergcdenhc«
kann nicht anders, Bürger Gesezgeber, als euch ange'
nehm seyn.

Republikanischer Gruff.
Der Präsident des vollziehenden Direktoriums,

Bay.
Im Namen des Direktoriums, der Gen. Sek.

M 0 « s s v n.
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